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1. Ausgangslage 

Um die Situation mit der PFAS-Belastung zu verbessern, verfolgt der Gemeinderat 
die Lösung, dass zukünftig ausschliesslich Wasser von der Grundwasserfassung, 
welches massiv weniger belastet ist (ca. 10 Nanogramm/Liter) als dasjenige der 
Quelle, ins Leitungsnetz eingespeist wird.  
Es muss jedoch zuerst noch eine UV-Desinfektionsanlage installiert werden, da es 
in der Vergangenheit vereinzelt zu bakteriologischen Verunreinigungen gekommen 
ist. 
 

2. Finanzielles 

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Kostenzusammenstellung Offerten CHF 64‘300.00 
Reserve CHF 9‘645.00 
Mehrwertsteuer CHF 5‘989.55 
Rundung CHF 15.45 
Total CHF 79’950.00 (inkl. MwSt.) 
 
Aufgrund der Kreditsumme unterliegt der Beschluss dem fakultativen Referendum 
und wurde somit entsprechend öffentlich publiziert.  
 
 

3. Beschluss des Gemeinderates vom 14. Juni 2026 

1. Der Verpflichtungskredit von CHF 79'950.00 inkl. MwSt. für die 
Ortsplanungsrevision wird einstimmig genehmigt. 

2. Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum gemäss Art. 25 ff des 
Organisationsreglements (OgR). Er ist mit dem entsprechenden Hinweisen im 
amtlichen Anzeiger Nr. 25 vom 18. Juni 2026 zu publizieren und die 
Geschäftsunterlagen sind während der 30tägigen Referendumsfrist in der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufzulegen.  

3. An der Gemeinderatssitzung vom 11. August 2026 (nach Ablauf der 
Referendumsfrist) ist das Geschäft erneut zu traktandieren.  

 
 
Für das fakultative Referendum ist erforderlich: 
 

1. Einreichung des Begehrens bis spätestens 17. Juli 2026 beim Gemeinderat 
Walliswil bei Wangen. 

2. Das Referendumsbegehren muss mindestens von 24 Stimmberechtigten der  
Gemeinde Walliswil bei Wangen rechtsgültig unterzeichnet sein. 
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